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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 3 5 6 / 2 0 1 8 / B V    

Datum: 

22.10.2018 

Federführung: 

Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Statistik 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Vorstellung des Konzeptes für ein 
Quartiersmanagement in Bergheim-West 
Zuziehung von Sachverständigen gemäß § 33 
Absatz 3 Gemeindeordnung  
hier: Frau Frauke Burgdorff und Frau Sonja 
Schendzielorz, als Vertreterinnen von BURGDORFF 
STADT, Agentur für kooperative Stadtentwicklung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Bezirksbeirat Bergheim 06.11.2018 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Stadtentwicklungs- und 
Verkehrsausschuss 

28.11.2018 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Bezirksbeirat Bergheim und der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss 
beschließen die Zuziehung von Frau Frauke Burgdorff und Frau Sonja 
Schendzielorz,oder Stellvertretung als Vertreterinnen der mit der Erstellung des 
Gutachtens zur Einrichtung eines Quartiersmanagements für Bergheim-West 
beauftragten Agentur für kooperative Stadtentwicklung BURGDORFF STADT, Willy-
Brandt-Platz 5-7, 44787 Bochum, als Sachverständige gemäß § 33 Absatz 3 
Gemeindeordnung. 
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Begründung:  

BURGDORFF STADT, Agentur für kooperative Stadtentwicklung aus Bochum wurde mit der 
Erstellung eines Gutachtens zur Einrichtung eines Quartiersmanagements in Bergheim-West 
beauftragt.  

Frau Frauke Burgdorff und Frau Sonja Schendzielorz werden das im Gutachten erarbeitete Konzept 
in einem Vortrag vorstellen.  

Mit Ihnen wurde eine Redezeit von insgesamt 10 Minuten vereinbart. Sie werden das Konzept mit 
einer Präsentation vorstellen.  

 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
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